
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2010/12/15 A21/10
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.2010

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art137 / Allg

ABGB §531 ff

VfGG §38

Leitsatz

Zurückweisung einer selbstverfassten Klage auf Feststellung der"Testierberechtigung" einer Person; keine

Zuständigkeit des VfGH zurEntscheidung über Klagen betreffend Fragen des Erbrechts

Entscheidungstexte

A 21/10

Entscheidungstext VfGH Beschluss 15.12.2010 A 21/10

Schlagworte

VfGH / Klagen, VfGH / Feststellungsklagen, VfGH / Zuständigkeit,Zivilrecht, Erbrecht
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